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  (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

Mit Urteil vom 17. November 2010 (BStBl II 2011,   ) hat der BFH entschieden, dass für die 

Verpflichtung eines Kraftfahrzeughändlers, verkaufte Kraftfahrzeuge auf Verlangen des Käu-

fers zurückzukaufen, eine Verbindlichkeit in Höhe des dafür vereinnahmten Entgelts auszu-

weisen ist. Der BFH ließ mangels Entscheidungserheblichkeit die Fragen offen, wie ein die 

Höhe des Optionsentgelts übersteigendes Risiko, das sich erst während der Optionszeit her-

ausstellt, und wie das Optionsrecht auf Seiten des Optionsberechtigten zu behandeln sind.  

 

Auf Grundlage der Erörterung der obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder gilt 

Folgendes: 

 

I.  Ansatz und Bewertung der Verpflichtung aus der Rückverkaufsoption beim Kraft-
fahrzeughändler 

 

1. Nach der Entscheidung des BFH vom 17. November 2010, a.a.O. ist in der Einräu-

mung einer Option eine wirtschaftlich und rechtlich selbständige Leistung zu sehen, 

die losgelöst von dem nachfolgenden (Rück-)Übertragungsgeschäft zu beurteilen ist, 

wenn der Kraftfahrzeughändler dem Käufer eine Option zum Rückverkauf des Kraft-

fahrzeugs (Rückverkaufsoption) entgeltlich verbindlich einräumt, der Käufer zivil-

rechtlicher Eigentümer des Kraftfahrzeugs wird und ihm das Kraftfahrzeug wirt-



 
Seite 2  schaftlich zuzurechnen ist. Für die Verpflichtung aus der Rückverkaufsoption hat der 

Kraftfahrzeughändler eine Verbindlichkeit zu passivieren. 

 

2. Die Verbindlichkeit ist gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 3 i. V. m. Nummer 2 EStG mit 

dem für die Rückverkaufsoption vereinnahmten - ggf. zu schätzenden - Entgelt zu be-

werten. Da regelmäßig ein Gesamtverkaufspreis vereinbart wird, kann die Verpflich-

tung aus der Rückverkaufsoption grundsätzlich unter Beachtung des Fremdvergleichs 

als Teilbetrag des Gesamtverkaufspreises abgespalten werden. Es wird nicht bean-

standet, den Teilbetrag für die Rückverkaufsoption aus der unterschiedlichen Rabatt-

gewährung für Einräumung oder Nichtgewährung der Rückverkaufsoption abzuleiten 

und am Bilanzstichtag noch bestehende Verbindlichkeiten entsprechend zu bewerten. 

 

3. Die Verpflichtung des Kraftfahrzeughändlers aus der Rückverkaufsoption, die Option 

zu dulden und sich zur Erfüllung der Abnahmepflicht bereitzuhalten, endet erst mit der 

Ausübung oder dem Verfall der Option; zu diesem Zeitpunkt ist die Verbindlichkeit 

erfolgswirksam auszubuchen. 

 

4. Ein die Höhe des Entgelts für die Rückverkaufsoption übersteigendes Risiko, wenn zu 

einem späteren Zeitpunkt der Rückverkauf eingefordert wird - z. B. durch einen sich 

abzeichnenden Preisverfall auf dem Gebrauchtwagenmarkt -, ist als Rückstellung für 

drohende Verluste aus einem schwebenden Geschäft gemäß § 5 Absatz 4a EStG nicht 

passivierungsfähig (vgl. hierzu BMF-Schreiben vom 12. Januar 2004, BStBl I S. 192). 

 

II. Ansatz und Bewertung der Rückverkaufsoption beim Käufer (Optionsberechtigter) 
 

1. Für den optionsberechtigten Käufer ist das vereinbarte Optionsrecht (Rückverkaufsop-

tion) ein nichtabnutzbares immaterielles Wirtschaftsgut, das gemäß § 6 Absatz 1 

Nummer 2 EStG grundsätzlich mit den Anschaffungskosten anzusetzen ist. Diese ent-

sprechen dem Wert der beim Kraftfahrzeughändler passivierten Verbindlichkeit aus 

der Rückverkaufsoption (vgl. I.2); in dieser Höhe sind die Anschaffungskosten des 

erworbenen Kraftfahrzeugs gemindert. 

 

2. Das immaterielle Wirtschaftsgut ist erfolgswirksam auszubuchen, wenn der optionsbe-

rechtigte Käufer von seinem Recht Gebrauch macht und den Rückverkauf einfordert 

oder wenn das Recht, den Rückkauf von dem Kraftfahrzeughändler zu verlangen, ver-

fallen ist.  

 

Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. 

 



 
Seite 3  Das BMF-Schreiben vom 12. August 2009 (BStBl I S. 890) wird aufgehoben. 

 

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Es steht ab sofort auf den  

Internet-Seiten des Bundesministerium der Finanzen unter der Rubrik Wirtschaft und Ver-

waltung - Steuern - Veröffentlichung zu Steuerarten - Einkommensteuer - 

(http://www.bundesfinanzministerium.de zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
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